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Bekanntmachung des Landkreises Uelzen

Öffentliche Auslegung Prüfbericht - Digitalisierung in 
allgemeinbildenden Schulen

Der niedersächsische Landesrechnungshof – überörtliche Kom-
munalprüfung – hat im Rahmen der überörtlichen Prüfung bei 5 
Landkreisen, 7 Städten und 3 Gemeinden die Digitalisierung in 
allgemeinbildenden Schulen geprüft. Ziel der Prüfung war es, den 
Ausstattungsgrad der Schulen mit digitaler Infrastruktur zu ermit-
teln und vergleichend darzustellen. 
Der Bericht wurde am 15.02.2022 im Kreistag bekannt gegeben 
und liegt vom 23.05.2022 bis zum 27.05.2022 während der all-
gemeinen Öffnungszeiten im Schul- und Kulturamt, Veerßer Str. 
64 zur Einsicht aus. Ansprechpartner für Termine ist Herr Meyer, 
0581 82 3027.

Uelzen, 16.02.2022
 
LANDREIS UELZEN
 
Der Landrat

Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Bekanntmachung 
Vorbereitende Bauleitplanung  

der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 
hier: 47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungs-

planes der ehemaligen Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf 
(Klosterflecken Ebstorf) 

Der Landkreis Uelzen hat mit Verfügung vom 24.04.2022, Akten-
zeichen: 63/43/02/43, die 47. Änderung des fortgeltenden Flä-
chennutzungsplanes der ehemaligen Samtgemeinde Altes Amt 
Ebstorf für die Ausweisung von Wohnbau- Grün- und Verkehrs-
flächen im Klosterflecken Ebstorf an der Wessenstedter Straße 
genehmigt.
Die 47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der 
ehemaligen Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf mit Begründung 
einschließlich dem Umweltbericht sowie der zusammenfas-
senden Erklärung liegt bei der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf, 
Zimmer 40, Lindenstraße 12 (Rathaus), 29549 Bad Bevensen 
während der Öffnungs- und Servicezeiten, nach telefonischer Ver-
einbarung auch außerhalb dieser Zeiten, ständig aus. Jedermann 
kann Einsicht nehmen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Die 47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der 
ehemaligen Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf wird gemäß § 6 Ab-
satz 5 BauGB mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreis Uelzen wirksam.
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Es wird gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuches (BauGB) darauf 
hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Samtgemein-
de Bevensen - Ebstorf geltend gemacht worden ist. 
Die Ein-Jahres-Frist gilt ebenso für die Geltendmachung von Män-
geln in der Abwägung. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründen soll, ist schriftlich bei der Samtgemeinde Beven-
sen - Ebstorf darzulegen (§ 215 Abs. 1 und 2 BauGB).

Bad Bevensen, 04.05.2022 
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47. Änderung des fortgeltenden
Flächennutzungsplanes der ehem.
Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf

Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB
zum Bebauungsplan "Südlich des Wessenstedter Weg II"

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Landkreis Uelzen

Stand: 04/2021

Unterlage für die Beteiligungen
nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

Hinweise

Präambel 
Aufgrund des § 1 (3) des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 / § 98 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf diese der 47. 
Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehem. Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf, bestehend 
aus der Planzeichnung, nebst Begründung und Umweltbericht, in seiner Sitzung am …………………. beschlossen. 

Ebstorf, den 

 SIEGEL  Samtgemeindebürgermeister

Verfahrensvermerke 
Plangrundlage 
Karte:  Amtliche Karte 1:5000 (AK5), Maßstab 1:5000, 
 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf, Gemarkung Ebstorf, Flur 10 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
 Vermessungs- und Katasterverwaltung  
            © 2020  
Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) 

Planverfasser 

Der Entwurf der 47. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von:  
P3 Planungsteam GbR mbH, Ofener Str. 33a, 26 121 Oldenburg, 0441-74210 

Oldenburg, den 

  Planverfasser

Aufstellungsbeschluss 

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hat in seiner Sitzung am ……………………… die 
47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehem. Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB am ……….……… ortsüblich bekannt gemacht 
worden. 

Ebstorf, den 

  Samtgemeindebürgermeister

Öffentliche Auslegung 

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hat in seiner Sitzung am ……..……… dem 
Entwurf der 47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehem. Samtgemeinde Altes Amt 
Ebstorf und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ……….…… ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf der 
47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehem. Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf mit der 
Begründung mit Umweltbericht und die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom …….………
bis …..………… gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. 

Ebstorf, den 

  Samtgemeindebürgermeister

Feststellungsbeschluss 
Der Rat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hat nach Prüfung der Stellungsnahmen gemäß § 3 (2) BauGB die 
47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehem. Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf nebst 
Begründung und Umweltbericht in seiner Sitzung am ……………… beschlossen 

Ebstorf, den 

  Samtgemeindebürgermeister

Genehmigung 
Die 47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehem. Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf ist mit 
Verfügung (AZ: ............................................) vom heutigen Tage unter Auflagen/mit Maßgaben/mit Ausnahme 
der kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

Uelzen, den 

  Landkreis Uelzen / Im Auftrag

Rechtswirksamkeit 
Die Genehmigung der 47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehem. Samtgemeinde Altes 
Amt Ebstorf ist gemäß § 6 (5) BauGB am ................................. im Amtsblatt Nr. ………………………. des Landkreises 
Uelzen bekannt gemacht worden. Die 47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehem. 
Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf ist damit am ................................. wirksam geworden. 

Ebstorf, den 

  Samtgemeindebürgermeister

Beitrittsbeschluss 
Der Rat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf ist der im Genehmigungsbescheid vom …………… (Az. : ………………..) 
aufgeführten Maßgabe in seiner Sitzung am …………. beigetreten. Der Rat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
hat in seiner Sitzung am ………….. die Begründung nebst Umweltbericht – in einer mit der Genehmigungsbehörde 
abgestimmten Fassung (Stand …………..) – erneut beschlossen. 

Ebstorf, den 

  Samtgemeindebürgermeister

Beachtliche Verletzung von Vorschriften 
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 47. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der 
ehem. Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf sind eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtlich die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Satz 2 BauGB 
beachtliche Verletzung über das Verhältnis des Flächennutzungsplanes oder ein nach § 214 (3) Satz 2 BauGB 
beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs beim Zustandekommen der 47. Änderung nicht geltend gemacht 
worden. 

Ebstorf, den 

  Samtgemeindebürgermeister

1. Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde – Sollten bei Bau- und Erdarbeiten archäologische Funde oder 
Befunde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken, Knochen sowie 
auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch in geringen Spuren) freigelegt, angeschnit-
ten oder sonst beobachtet werden, so sind diese gemäß § 14 (1) NDSchG meldepflichtig und müssen der 
archäologischen Denkmalpflege des Landkreises Uelzen unverzüglich angezeigt werden. Meldepflichtig 
ist der Finder, der Leiter der Arbeiten, der Unternehmer und/oder der Bauherr. Bodenfunde und Fund-
stellen sind nach § 14 (2) NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu las-
sen, bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tragen. Die Missachtung der Meldepflicht, bzw. die Zerstörung ar-
chäologischer Funde und Befunde stellen Ordnungswidrigkeiten dar. 

2. Altablagerungen – Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen oder 
Altstandorte zu Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. Im Ände-
rungsbereich ist nach bisherigem Kenntnisstand keine Verdachtsfläche vorhanden. 

3. Kampfmittel – Sollten sich während Bauarbeiten Hinweise auf Bombenblindgänger oder andere Kampf-
mittel im Boden ergeben, so ist unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst der zentralen Polizeidi-
rektion zu informieren. 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist; 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786); 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist; 

Nds. Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. 2012, S. 46), die zuletzt durch Gesetz vom 
10.11.2020 (Nds. GVBl. Nr. 40/2020, S. 384) geändert worden ist; 

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 17.02.2021 (Nds. GVBl. S. 64) geändert worden ist. 

Klosterflecken Ebstorf 
Öffentliche  Bekanntmachung 

Bauleitplanung des Klosterflecken Ebstorf 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Südlich des  

Wessenstedter Weges II“ 

Der Bebauungsplan „Südlich des Wessenstedter Weges II“ wurde 
vom Rat des Klosterflecken Ebstorf am 11.10.2021 als Satzung 
einschließlich der Begründung beschlossen.
Die Geltungsbereiche des Bebauungsplanes sind im nachstehen-
den Kartenauszug durch eine schwarze gestrichelte Umrandung 
kenntlich gemacht worden.

Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung kann von je-
dermann bei der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf, Fachbereich 
Bau- und Planungsmanagement, Zimmer 40, Lindenstraße 12 
(Rathaus), 29549 Bad Bevensen, während der Dienstzeiten einge-
sehen werden. Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungs-
planes Auskunft erhalten.

Es wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass eine 
nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB in Verbindung mit  
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach  
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber dem 
Klosterflecken Ebstorf unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan ein-
tretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen.

Der Bebauungsplan „Südlich des Wessenstedter Weges II“ tritt ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Uelzen in Kraft.

Ebstorf, 04.05.2022 

KLOSTERFLECKEN EBSTORF

Bürgermeister    (Siegel) 
Senking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
Genehmigung der 43. Änderung des Flächennutzungs-

plans der Samtgemeinde Rosche, OT Rosche Kirchkamp

Der Landkreis Uelzen hat mit Verfügung Az: 63/44/02/43 vom 
28.04.2022 die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt.
Die Lage des Plangebietes ist dem Kartenausschnitt zu entneh-
men.
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Kartengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformati-
onssystem, ALKIS®

Jedermann kann die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Samtgemeinde Rosche einschließlich der Begründung mit 
Umweltbericht und Artenschutzfachbeitrag sowie der zusam-
menfassenden Erklärung im Rathaus der Samtgemeinde Rosche, 
Zimmer 1.14, Lüchower Straße 15, 29571 Rosche, während der 
Dienststunden 

Montag und Dienstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr &
  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr &
  von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung auch außerhalb 
dieser Zeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Zusätzlich wird die wirksame 43. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Samtgemeinde Rosche, OT Rosche Kirchkamp mit der 
Begründung mit Umweltbericht und Artenschutzfachbeitrag und 
der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 6a Abs. 2 BauGB ins 
Internet eingestellt. 

Die Unterlagen können auf der Homepage der Samtgemeinde 
Rosche unter 

https://www.samtgemeinde-rosche.de  
->Bauen & Wohnen -> Bauleitpläne

oder im zentralen Internetportal des Landes Niedersachsen unter

https://uvp.niedersachsen.de (Suchbegriff: Rosche)  
->Wirksame bzw. rechtskräftige Bauleitpläne

eingesehen werden.

Es wird gemäß § 215 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) da-
rauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich sind, wenn 
sie nicht gemäß § 215 Abs. 1 BauGB innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Samtgemein-
de Rosche geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Vorschriften oder den Mangel des Abwägungsvor-
gangs begründen soll, ist darzulegen.

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Uelzen 
wird die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Rosche, OT Rosche Kirchkamp wirksam. 

SAMTGEMEINDE ROSCHE

Der Samtgemeindebürgermeister 
M.Widdecke 

Bekanntmachung des Bebauungsplans Kirchkamp gemäß 
§ 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Gemeinde Rosche hat in seiner Sitzung am 07.09.2021 
den Bebauungsplan Kirchkamp als Satzung sowie die Begründung 
beschlossen. Der Umweltbericht, das Schallgutachten und der Ar-
tenschutzbeitrag sind Bestandteil der Begründung. Der räumliche 
Geltungsbereich ist in dem nachfolgenden Kartenauszug durch 
eine unterbrochene schwarze Linie kenntlich gemacht. 

Kartengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformati-
onssystem, ALKIS®

Jedermann kann den Bebauungsplan Kirchkamp mit der Begrün-
dung, im Rathaus der Samtgemeinde Rosche, Zimmer 1.14, Lü-
chower Straße 15, 29571 Rosche, während der Dienststunden 

Montag und Dienstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr &
  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr &
  von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung auch außerhalb 
dieser Zeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Zusätzlich wird der rechtsverbindliche Bebauungsplan Kirchkamp 
mit der Begründung gemäß § 10a Abs. 2 BauGB ins Internet ein-
gestellt. 
Die Unterlagen können auf der Homepage der Samtgemeinde 
Rosche unter

https://www.samtgemeinde-rosche.de 
->Bauen & Wohnen -> Bauleitpläne

oder im zentralen Internetportal des Landes Niedersachsen unter

https://uvp.niedersachsen.de (Suchbegriff: Rosche)  
-> Wirksame bzw. rechtskräftige Bauleitpläne

eingesehen werden.
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung der 
in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Rosche geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung von den genannten Vorschriften oder den 
Mängeln des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan ein-
tretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen.
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Uelzen 
wird der Bebauungsplan Kirchkamp wirksam.

Der Gemeindedirektor
gez. B. Jensen

BEKANNTMACHUNG 
Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht  

nach § 25 BauGB

Auf Grund des § 25 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
03.11.2017 und des § 10 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 - jeweils 
in der zuletzt geänderten Fassung - hat der Rat der Gemeinde Bie-
nenbüttel in öffentlicher Sitzung am 28.04.2022 folgende Satzung 
über ein besonderes Vorkaufsrecht beschlossen.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das Flur-
stück 161/3 (Gemarkung Hohenbostel, Flur 3) und ist im nachfol-
genden Kartenauszug (ohne Maßstab) durch eine schwarze, un-
terbrochene Linie dargestellt.

§ 2 Besonderes Vorkaufsrecht
Der Gemeinde Bienenbüttel steht zur Sicherung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
ein besonderes Vorkaufsrecht an der in § 1 bezeichneten Fläche
zu.

§ 3 Verwendungszweck und Begründung
Nach § 25 des Baugesetzbuches (BauGB) besteht für Gemeinden 
zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung die 
Möglichkeit, eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht zu 
erlassen.
Die Satzung zur Begründung eines besonderen Vorkaufsrechts 
zu Gunsten der Gemeinde Bienenbüttel gemäß § 25 Abs. 1 und 2 
BauGB dient folgendem Zweck:
Innerhalb der Gemeinde Bienenbüttel besteht ein erheblicher Be-
darf an Flächen für barrierefreies und altengerechtes Wohnen mit 
Pflegedienstleistungen sowie für den Neubau einer Kindertages-
stätte.

Innerhalb der in § 1 genannten Fläche soll diesen Bedarfen nach-
gekommen werden. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Hof Lust“ sollen auf der Fläche barrierefreies Wohnen mit ange-
schlossenen Service- und Pflegedienstleistungen sowie der Neu-
bau einer Kindertagesstätte ermöglicht werden. Ferner sollen in 
dem Geltungsbereich 1-2 Bauplätze für das Personal/Leitung der
etwaigen Einrichtungen vorgesehen werden. Es liegt im Interesse 
der Gemeinde, im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Ent-
wicklung die Fläche durch Grunderwerb zu sichern. Es soll ver-
hindert werden, dass private Grundstückskäufe der gewünschten 
städtebaulichen Zielsetzung zuwiderlaufen und der beabsichti-
gten städtebaulichen Entwicklung entgegenstehen. Die Satzung 
ermöglicht somit die Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung und einer damit zusammenhängenden gemeind-
lichen Bodenpolitik.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt 
für den Landkreis Uelzen in Kraft.

Hinweise
-  Die Satzung kann während der Öffnungszeiten im Rathaus der 

Gemeinde Bienenbüttel, Marktplatz 1, 29553 Bienenbüttel ein-
gesehen werden. Jedermann kann diese Satzung einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen. Die Satzung über das beson-
dere Vorkaufsrecht ist auf der Internetseite der Gemeinde Bie-
nenbüttel veröffentlicht.

-  Auf die Vorschriften des § 27 BauGB über die Abwendung des 
Vorkaufsrechtes, des § 27a BauGB über die Ausübung des Vor-
kaufsrechtes zu Gunsten Dritter sowie des § 28 BauGB über 
Verfahren und Entschädigung bei der Ausübung des Vorkaufs-
rechtes wird hingewiesen.

-  Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche und des § 18 Abs. 
3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.

-  Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes 
(NKomVG) beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 
10 Abs. 2 NKomVG unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Verkündung der Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Dabei ist der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

Bienenbüttel, den 29.04.2022

gez.
Dr. Merlin Franke
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung  Rosche, den 05.05.2022
Der Gemeinde Rosche

Hauptsatzung der Gemeinde Natendorf

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBI. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der 
Gemeinde Natendorf in seiner Sitzung am 03.05.2022 folgende 
Hauptsatzung beschlossen:

§1 
Name, Bezeichnung, Rechtsstellung

(1) Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen Gemein-
de Natendorf.

(2) Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf.

(3) Das Gemeindegebiet besteht aus den Gemarkungen der 
Ortsteile Haarstorf, Hohenbünstorf, Luttmissen, Natendorf, 
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Oldendorf II, Schier, Vinstedt und Wessenstedt sowie den 
Wohnplätzen Gut Golste, Heerweghof, Nienbüttel, Feriendorf 
Weinberghof und der Splittersiedlung Fuchsberg.

§2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Natendorf zeigt im oberen Teil 
den Giebel eines Niedersachsen-Bauernhauses sowie im un-
teren Teil eine frühgeschichtliche Urne.

(2) Die Farben der Gemeinde sind rot und grün.
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Ge-

meinde Natendorf - Landkreis Uelzen“.

§3 
Ratszuständigkeit

Der Beschlussfassung des Rates bedürfen
a. die Festlegung privater Entgelte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 8 NKom-

VG, deren jährliches Aufkommen den Betrag von 10.000 Euro 
voraussichtlich übersteigt,

b. Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Ver-
mögenswert die Höhe von 5.000 Euro übersteigt,

c. Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 16 NKomVG, deren Ver-
mögenswert die Höhe von 5.000 Euro übersteigt, soweit es 
sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

d. Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögens-
wert die Höhe von 2.000 Euro übersteigt, soweit diese nicht 
aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen 
werden.

§4 
Verwaltungsausschuss

Der Verwaltungsausschuss besteht aus der Bürgermeisterin/dem 
Bürgermeister und 2 Beigeordneten.

§5 
Einwohnerversammlungen

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister unterrichtet bei Bedarf die 
Einwohnerinnen und Einwohner durch Einwohnerversammlungen 
für die ganze Gemeinde. Zeit, Ort und Gegenstand der Einwohner-
versammlung sind mindestens 8 Tage vor der Veranstaltung öf-
fentlich bekannt zu machen.

§6 
Anregungen und Beschwerden an den Rat

(1) Werden Anregungen und Beschwerden im Sinne des§ 34 
NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde Naten-
dorf gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person 
zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde Natendorf ver-
tritt. Bei mehr als 5 Antragsteller/innen können bis zu 2 Vertre-
ter/innen benannt werden.

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anfor-
derungen des Absatzes 1 nicht entsprochen wurde.

(3) Anregungen und Beschwerden, die keine Angelegenheiten 
der Gemeinde Natendorf zum Gegenstand haben, sind nach 
Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der 

Bürgermeisterin/dem Bürgermeister ohne Beratung den An-
tragstellern/Antragstellerinnen mit Begründung zurückzuge-
ben. Dies gilt auch für die Eingaben, die weder Anregungen 
noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklä-
rungen, Absichten u.s.w.).

(4) Anregungen und Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel 
verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind nach 
Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Bera-
tung zurückzuweisen.

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn 
das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht abge-
schlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens 
oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentschei-
des ist oder gegenüber bereits erledigten Angelegenheiten 
oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält.

(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem 
Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die Angelegen-
heiten nicht der Rat gern. § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich 
zuständig ist. Der Rat und der Verwaltungsausschuss können 
Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zu-
ständigen Fachausschüsse überweisen.

§7 
Verkündung und öffentliche Bekanntmachung

(1) Satzungen, Verordnungen, Bebauungspläne und deren Ände-
rungen sowie öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde 
Natendorf werden im gedruckten Amtsblatt für den Landkreis 
Uelzen verkündet.

(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer 
Satzung oder eines Bebauungsplanes so kann die Bekannt-
machung dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im 
Dienstgebäude der Gemeinde Natendorf während der Dienst-
stunden zur Einsicht ausgelegt werden. Der Inhalt der Karten, 
Zeichnungen oder Pläne wird im textlichen Teil der Satzung 
oder des Bebauungsplanes in groben Zügen beschrieben. In 
der Satzung oder in dem Bebauungsplan wird auf die Ersatz-
verkündung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer hingewiesen.

(3) Nachrichtlich wird in den Bekanntmachungskästen der Ge-
meinde Natendorf und in den Ortsteilen auf die Verkündung 
von Satzungen, Verordnungen und Bebauungsplänen hinge-
wiesen.

(4) Der amtliche Hauptverkündungsort für ortsübliche Bekannt-
machungen befindet sich in Natendorf. Die Bekanntmachung 
in den übrigen Ortsteilen der Gemeinde ist informativ.

§8 
Inkrafttreten 

Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Natendorf vom 
10.11.2021 außer Kraft. 

Natendorf, den 03.05.2022

GEMEINDE NATENDORF

gez.  
Bürgermeister
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